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Dritte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  

Masterstudiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik  
an der Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (SPO M-VT) 

 

vom 18. Februar 2014 

 

 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 5 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und 
Art. 66 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 07. Mai 2013 (GVBl S. 251), erlässt die Technische Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm folgende Satzung: 

 

§ 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrenstech-
nik an der Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 16. August 2010 (Amtsblatt der Techni-
schen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2010, lfd. Nr. 23; www.th-nuernberg.de), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 04. November 2013 (Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm 2013, lfd. Nr. 34; www.th-nuernberg.de), wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 3 werden jeweils in Abs. 5 und Abs. 7 die Worte „einem ECTS-Grad von mindestens B“ ersetzt 
durch die Worte „mit einer relativen Note, die einen Abschluss unter den 35 % der besten Absolventen 
und Absolventinnen bestätigt,“ ersetzt. 

 

2. In § 4 Abs. 4 Buchst. a) werden die Worte „einem ECTS-Grad von mindestens B“ ersetzt durch die Wor-
te „mit einer relativen Note, die einen Abschluss unter den 35 % der besten Absolventen und Absolven-
tinnen bestätigt,“ ersetzt. 
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3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden Abs. 2 bis 4. 

 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird die Zahl „sechs“ durch die Zahl „neun“ ersetzt. 

b) In Abs.2 wird die Zahl „45“ durch die Zahl „25“ ersetzt. 

 

 

5. In der Anlage „1. Pflichtmodule“ werden bei der lfd. Nr. 6 „Projektmanagement“ in Spalte 3 die beiden 
Zahlen „2“ ersetzt durch die eine Zahl „4“, in Spalte 4 wird der Buchst. „S“ gestrichen, in Spalte 5 wird 
„mE“ gestrichen und in Spalte 8 werden die beiden Zahlen „3“ und „2“ ersetzt durch die eine Zahl „5“. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 15. März 2014 in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 04. Februar 2014 
und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom  
18. Februar 2014. 
 
 
Nürnberg, 18. Februar 2014 
 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Braun 
Präsident 
 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2014, lfd. Nr. 11, www.th-nuernberg.de, 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 21. Februar 2014 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. 


